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	Übersicht: Unterweisungen aus querschnittrechtlichen Verordnungen

	Pflichtschulung
	Zielgruppe
	Intervall
	Rechtsgrundlage

	Arbeitsschutz-gesetz/ Unfall-verhütungs-vorschriften, Gefahrstoffe
	Alle Mitarbeiter
	Vor Aufnahme der Tätigkeit und danach jährlich
	Arbeitsschutzgesetz und mit geltende Verordnungen, z. B. Gefahrstoffverordnung

	Hygiene: Erst-unterweisungen und Folge-unterweisungen 
	Mitarbeiter, die Lebensmittel zubereiten
	Erst Unterweisung vor Aufnahme der Tätigkeit, Folgebelehrung alle 2 Jahre
	Infektionsschutzgesetz, §§ 42 und 43

	Umgang mit Medizinprodukten
	Mitarbeiter, die Medizinprodukte betreiben, also anwenden
	Ersteinweisung durch den Hersteller, Folgeeinweisung durch eingewiesene Personen vor Betrieb 
	Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz inklusive Betreiberverordnung

	Ersthelfer 
	Ausgewählte Mitarbeiter
	8 Doppelstunden vor Aufnahme der Beauftragung oder pflegefachliche Ausbildung, danach alle 2 Jahre 4 Stunden Erste-Hilfe-Training
	DGUV-V1, § 26

	Sicherheits-beauftragte
	Ausgewählte Mitarbeiter
	Je nach Branche sind Sicherheitsbeauftragte in einer bestimmten Anzahl zu schulen, Auffrischungskurse sind nicht mit festen Intervallen vorgesehen
	DGUV-V1, Grundsätze der Prävention, § 20

	Datenschutz
	Alle Mitarbeiter, die mit personen-bezogenen Daten umgehen
	Vor Aufnahme der Tätigkeit, Intervalle für Folgeschulungen sind nicht definiert
	Bundesdatenschutzgesetze oder kirchliche Datenschutzgesetze, je nach Träger
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